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Stellungnahme 

Frage 1 

Wurde hierfür von der Stadt Erfurt gegenüber dem Freistaat eine Bauerlaubnis erteilt? 

 

Entsprechende Planunterlagen wurden beim Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung 

eingereicht. Von diesem wurde eine Bauerlaubnis erteilt. Darüber hinaus wurden die Arbeiten 

mit der unteren Wasserbehörde, der unteren Naturschutzbehörde und der unteren 

Denkmalschutzbehörde abgestimmt. 

 

Frage 2 

Wann wird der endgültige Zustand des zurzeit nur mit groben Schotter hergestellten Weges 

hergestellt und wer übernimmt die Unterhaltung des Weges? 

 

Die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG) hat mit einer Gehölzpflege Schäden 

am besagten Weg verursacht. Diese Schäden werden auf Kosten des Freistaates behoben und der 

Weg durch die TLUG instand gesetzt. Aufgrund einer Verzögerung durch das Verlegen eines 

Steuerkabels durch die ThüWa ThüringenWasser GmbH und der Witterungsverhältnisse konnten 

die Arbeiten letztes Jahr nicht beendet werden. Die Fertigstellungsarbeiten, darunter auch eine 

Heckenpflanzung im Bereich der Kleingartenanlage Gerastrand, sind ab der 19. KW vorgesehen. 

An der Unterhaltungslast des Weges ändert sich durch die Arbeiten nichts. Sie obliegt weiterhin 

der Stadt Erfurt. Da es sich um einen ungewidmeten Weg handelt, ist hier eine Zuständigkeit des 

Amtes für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung gegeben. 

 

 

Frage 3 

Im Zusammenhang mit der Renaturierung wurde der historisch wertvolle Steintisch am Weg 

ausgebaut und nicht sicher gelagert. Wie in der TA zu lesen war, wurde dieser Tisch durch Unbe-

kannte entwendet. Da es sich hierbei um Eigentum der Stadt Erfurt handelte, ist davon auszuge-

hen, dass der Freistaat Thüringen in der Pflicht ist, den Tisch zu ersetzen. Wann wird ein gleich-

wertiger Natursteintisch wieder aufgestellt werden? 

 

Die TLUG erstattete Anzeige bei der Polizei. Zur Aufstellung eines neuen Tischs können derzeit 

keine Angaben gemacht werden. Hierzu bedarf es noch der Klärung zwischen dem Amt für 

Grundstücks- und Gebäudeverwaltung und der TLUG.  

 

Frage 4 

Wer ist innerhalb der Stadt Erfurt für die Durchsetzung dieser Forderung zuständig? 

 

Forderungen gegenüber Dritten werden vom Rechtsamt durchgesetzt. 

 
 

 

Anlagen  
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